
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 8 der Tagesordnung 

Zu Punkt 8 der Tagesordnung erstattet der Vorstand der Hauptversammlung gemäß §§ 

203 Abs. 2 S. 2, 186 Abs. 4 S. 2 AktG den folgenden Bericht: 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 

2025 vor. Die Hauptversammlung vom 29.08.2023 hat unter Tagesordnungspunkt 8 ein 

genehmigtes Kapital in Höhe von 3.295.552 Euro beschlossen.  

Im Juli 2024 hat die Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals das 

Grundkapital von 6.591.105 Euro um 659.110 EUR auf 7.250.215 Euro durch Ausgabe von 

659.110 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von 

1,00 Euro je Aktie gegen Bareinlagen erhöht. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wurde 

ausgeschlossen. Die Aktien wurden von der Aufrecht GmbH und der Dörflinger Management & 

Beteiligungs GmbH zu einem Bezugspreis von 4,15 Euro gezeichnet. Die Gesellschaft konnte 

damit einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 2.735.306,50 Euro erzielen.  

Im Dezember 2024 hat die Gesellschaft unter einer weiteren teilweisen Ausnutzung des 

genehmigten Kapitals das Grundkapital von 7.250.215 Euro um 2.537.575 EUR auf 9.787.790 

Euro durch Ausgabe von 2.537.575 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem 

rechnerischen Nennwert von 1,00 Euro je Aktie gegen Bareinlagen (Bezugspreis 1,00 Euro) in 

Höhe von 1,00 Euro je Aktie erhöht. Dabei wurde allen Aktionären ein Bezugsrecht gewährt. Die 

Kapitalerhöhung wurde durch ein Backstopp-Agreement mit der Dörflinger Management & 

Beteiligungs GmbH abgesichert. Die Gesellschaft konnte mit der Kapitalerhöhung insgesamt 

einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 2.537.575 EUR erzielen.   

Das bestehende, von der Hauptversammlung vom 29.08.2023 unter Tagesordnungspunkt 8 

beschlossene genehmigte Kapital besteht daher nach teilweiser Ausnutzung derzeit noch in Höhe 

von 98.867 Euro. Mit dem Beschlussvorschlag unter Tagesordnungspunkt 8 soll die Gesellschaft 

wieder für weitere fünf Jahre über ein neues genehmigtes Kapital in voller Höhe verfügen. Das 

verbleibende bisherige genehmigte Kapital soll aufgehoben und durch das neue genehmigte 

Kapital ersetzt werden. Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 will die Gesellschaft 

ihren Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einräumen, möchte jedoch die Möglichkeit 

haben, es im Rahmen der genannten Fälle aus den folgenden Gründen auszuschließen. Die 

Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, im Hinblick auf 

den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis darstellen zu 

können. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrags würden 



insbesondere bei der Kapitalerhöhung um runde Beträge die technische Durchführung der 

Kapitalerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als freie Spitzen 

vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf 

über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Darüber hinaus 

wird die Verwaltung ermächtigt, das Bezugsrecht gemäß §§ 203 Abs. 1 S. 1, 203 Abs. 2, 186 Abs. 

3 S. 4 AktG auszuschließen. Diese Möglichkeit dient dem Interesse der Gesellschaft an der 

Erzielung eines bestmöglichen Ausgabekurses bei der Ausgabe der neuen Aktien. Die in § 186 

Abs. 3 S. 4 AktG gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die 

Verwaltung in die Lage, die sich aufgrund der jeweiligen Börsensituation bietenden 

Möglichkeiten schnell und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen. Dadurch wird eine 

bestmögliche Stärkung der Eigenmittel im Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre erreicht. 

Durch den Verzicht auf die zeit- und kostenaufwendige Abwicklung des gesetzlichen 

Bezugsrechts können der Eigenkapitalbedarf aus sich kurzfristig bietenden Marktchancen oder 

Risiken sehr zeitnah gedeckt sowie zusätzlich neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland 

gewonnen werden. Diese Möglichkeit zur Kapitalerhöhung unter optimalen Bedingungen und 

ohne nennenswerten Bezugsrechtsabschlag ist für die Gesellschaft insbesondere deshalb von 

Bedeutung, weil sie sich schnell ändernde sowie neue Marktchancen schnell und flexibel nutzen 

und einen dadurch entstehenden Kapitalbedarf ggf. auch sehr kurzfristig decken können muss. 

Der Ausgabebetrag und damit das der Gesellschaft zufließende Geld für die neuen Aktien wird 

sich am Börsenpreis der bereits börsengehandelten Aktien orientieren und den aktuellen 

Börsenpreis nicht wesentlich unterschreiten. Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote 

aufrechterhalten möchten, haben die Möglichkeit, die hierfür erforderliche Aktienzahl über die 

Börse hinzu zu erwerben, zumal die Ermächtigung lediglich auf 20 % des Grundkapitals 

beschränkt ist. Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen 

gegen Sacheinlagen soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, den Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 

Vermögensgegenständen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft zu ermöglichen. Der 

internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese 

Form der Gegenleistung. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll daher der Gesellschaft den 

notwendigen Spielraum geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen 

und Beteiligungen an Unternehmen schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der 

vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Rechnung, da Aktien der 

Gesellschaft im Bedarfsfall als „Tauschwährung“ genutzt werden können. Es kommt bei einem 

Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des 

relativen Stimmrechtsanteils der Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre aber der 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen gegen 

Gewährung von Aktien und der Einsatz von neuen Aktien als Akquisitionswährung nicht möglich 

und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vorteile wären nicht 

erreichbar. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden 

soll, bestehen derzeit nicht. Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen konkretisieren, wird der Vorstand 

sorgfältig prüfen, ob er von dem genehmigten Kapital zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Ausgabe neuer Aktien der 



Gesellschaft Gebrauch machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn der Unternehmens- oder 

Beteiligungserwerb gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft im wohlverstandenen 

Interesse der Gesellschaft liegt. Nur wenn diese Voraussetzung gegeben ist, wird auch der 

Aufsichtsrat seine erforderliche Zustimmung erteilen. Basis für die Bewertung der Aktien der 

Gesellschaft einerseits und der zu erwerbenden Unternehmen, Unternehmensteile oder 

Beteiligungen an Unternehmen andererseits wird das neutrale Unternehmenswertgutachten einer 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder einer renommierten Investmentbank sein. Ferner soll 

die Gesellschaft auch die Möglichkeit haben, strategische Partner an der Gesellschaft gegen 

Bareinlage zu beteiligen und in diesen Fällen das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre 

ausschließen zu können. Mit der Beteiligung von strategischen Investoren sollen der Gesellschaft 

nicht nur im Rahmen der Kapitalerhöhung Eigenmittel zugeführt werden, sondern zugleich soll 

die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, sich durch eine solche strategische Partnerschaft 

weitere Vorteile zu verschaffen. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den 

notwendigen Spielraum geben, um einen strategischen Investor, wenn es die konkrete Situation 

und die vorrangigen Interessen der Gesellschaft erfordern, rasch und flexibel an der Gesellschaft 

beteiligen zu können. Die Vorteile einer strategischen Partnerschaft können beispielsweise darin 

liegen, dass der strategische Investor weitere Finanzmittel – sowohl in Form von Eigenkapital als 

auch Fremdkapital – zur Verfügung stellt oder beschafft. Dies kann auch insofern hilfreich sein, 

dass die Gesellschaft zukünftig mehr eigene Produkte und Projektideen angehen möchte (der 

HWA EVO ist diesbezüglich das Startprojekt) und ein strategischer Partner hierbei sowohl 

finanziell als auch operativ unterstützen könnte. Ein strategischer Investor kann auch aufgrund 

seiner eigenen operativen Tätigkeit oder aufgrund seiner Verbindung zu anderen Unternehmen 

im operativen Bereich der Gesellschaft Möglichkeiten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 

bieten, die der Gesellschaft erhebliche Vorteile verschaffen können. Hierbei kann es sich um die 

wirtschaftliche, technische oder anderweitige strategische Zusammenarbeit in der gegenwärtigen 

Geschäftstätigkeit der Gesellschaft handeln. Die Gesellschaft ist gegenwärtig im 

Automobilrennsport, der Herstellung von Straßensportwagen und im Bereich 

Zukunftstechnologien wie zum Beispiel E-Mobilität tätig. Im Rahmen der gegenwärtigen 

Geschäftstätigkeit produziert und supportet die Gesellschaft Rennsportteams im Bereich GT 

Kundensport. Die Gesellschaft entwickelt und produziert die Rennfahrzeuge und -motoren für 

diese Kunden, einschließlich der vollständigen technischen Betreuung. Neben herkömmlichen 

Antriebsarten umfassen diese Aktivitäten zusätzlich auch  neue alternative Antriebsarten. Im 

Geschäftsbereich Straßensportwagen entwickelt und produziert die Gesellschaft Fahrzeuge mit 

Straßenzulassung in Kleinserien. Ferner ist die Gesellschaft als Entwicklungs-, Produktions- und 

Servicedienstleister in diesen Bereichen tätig. Dementsprechend kann es sich bei einem 

strategischen Investor um ein Unternehmen handeln, das selbst in den Geschäftsbereichen der 

Gesellschaft tätig ist oder aber auch in Bereichen, die sich mit der Geschäftstätigkeit der 

Gesellschaft sinnvoll ergänzen. Durch eine Zusammenarbeit mit einem strategischen Investor 

kann sich für die Gesellschaft auch die Eröffnung neuer Geschäftsfelder ergeben. Ein 

strategischer Investor kann also ein Unternehmen der Automobilindustrie sein oder mit einem 

solchen Unternehmen aus der Automobilindustrie verbunden sein. Ein geeigneter strategischer 

Investor kann ein Unternehmen sein, das im Bereich des Automobilrennsports tätig ist. Diese 

Tätigkeiten eines potentiellen strategischen Investors können sowohl den technischen Bereich 



von der Entwicklung bis zur Fertigung umfassen, als auch die Vermarktung von 

Motorsportaktivitäten. In gleicher Weise kann ein strategischer Investor auch für den 

Geschäftsbereich der Herstellung von Fahrzeugen mit Straßenzulassung in Frage kommen. Ein 

strategischer Investor könnte in diesem Bereich als technischer Partner, sowohl in der 

Entwicklung als auch in der Fertigung von Fahrzeugen mit Straßenzulassung, für die Gesellschaft 

von Interesse sein. Zugleich oder alternativ kann hierbei ein strategischer Investor auch für die 

Vermarktung der hergestellten Fahrzeuge mit Straßenzulassung als Partner in Frage kommen. 

Ferner kommen als strategischer Investor Unternehmen in Betracht, die in den 

Zukunftstechnologien alternative Antriebsarten, Clean Racing oder E-Mobilität tätig sind. 

Schließlich kann es sich bei einem strategischen Investor auch um Unternehmen handeln, die 

bislang selbst nicht in den Geschäftsbereichen der Gesellschaft tätig sind und über die 

Gesellschaft in den Geschäftsbereichen der Gesellschaft tätig werden wollen. Auch hier kann es 

sich beispielsweise um Unternehmen aus der Automobilindustrie handeln, die bislang nicht in 

dem Bereich des Automobilrennsports oder der Herstellung von Straßensportwagen mit 

Straßenzulassung tätig sind und gemeinsam mit der Gesellschaft in einem oder mehreren dieser 

Bereiche tätig werden möchten. Auch dies kann für die Gesellschaft eine interessante strategische 

Partnerschaft sein, die ihr erhebliche Vorteile verschaffen kann. Die zuvor genannten Beispiele 

für strategische Investoren sind nicht abschließend. Die Gesellschaft wird im konkreten Einzelfall 

genau prüfen, ob ein strategischer Investor der Gesellschaft durch seine Beteiligung einen 

erheblichen Vorteil verschaffen kann und die Vor- und Nachteile sowie die Chancen und Risiken 

der Beteiligung eines strategischen Investors sorgfältig prüfen und gegeneinander abwägen. 

Hierbei wird die Gesellschaft prüfen, ob ein Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der 

Aktionäre erforderlich und geeignet ist, um die Interessen der Gesellschaft im konkreten 

Einzelfall zu verwirklichen. Ist der Ausschluss des Bezugsrechts im konkreten Falle erforderlich 

und geeignet, um das angestrebte Ziel der Beteiligung eines strategischen Investors zu 

verwirklichen, wird die Gesellschaft ihr Interesse daran gegen die Nachteile, welche die 

Aktionäre durch den Bezugsrechtsausschluss erleiden, sorgfältig abwägen und nur bei einem 

überwiegenden Interesse der Gesellschaft einen Ausschluss des Bezugsrechts in Betracht ziehen. 

Ferner wird die Gesellschaft bei der Entscheidung über den Ausschluss des gesetzlichen 

Bezugsrechts der Aktionäre berücksichtigen, ob die Maßnahme im konkreten Fall angemessen 

ist, insbesondere der Bezugsrechtsausschluss nicht zu einer Ungleichbehandlung der Aktionäre 

oder der Bevorzugung bestimmter Aktionäre oder Aktionärsgruppen führt. Erst dann und nach 

diesen Maßgaben wird die Gesellschaft im konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung der 

Interessen der Aktionäre darüber entscheiden, ob das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre 

zugunsten eines strategischen Investors bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals 

ausgeschlossen wird. In jedem Fall wird die Gesellschaft bei einem Bezugsrechtsausschluss 

zugunsten eines strategischen Investors – so wie auch in allen anderen Fällen eines 

Bezugsrechtsausschlusses – stets einen angemessenen Ausgabebetrag der neuen Aktien 

festsetzen. Es bestehen derzeit keine konkreten Angebote über die Beteiligung eines strategischen 

Investors an der Gesellschaft. Sollte dies zukünftig der Fall sein, möchte die Gesellschaft in der 

Lage sein, unter Berücksichtigung der zuvor genannten Kriterien strategische Partnerschaften 

einzugehen und hierbei im konkreten Einzelfall gegebenenfalls das gesetzliche Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen, wenn dies im Interesse der Gesellschaft ist. Die Ermächtigung zum 



Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber der von der Gesellschaft ausgegebenen 

Schuldverschreibungen mit Optionsrechten, Wandlungsrechten oder Wandlungspflichten dient 

dazu, im Falle einer Ausnutzung dieser Ermächtigung den Options- bzw. Wandlungspreis nicht 

entsprechend der so genannten Verwässerungsschutzklauseln der 

Schuldverschreibungsbedingungen ermäßigen zu müssen. Vielmehr soll auch den Inhabern der 

Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden können, wie es ihnen 

nach Ausübung des Optionsrechts oder des Wandlungsrechts oder nach Erfüllung einer 

Wandlungspflicht zustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält der Vorstand die Möglichkeit, 

bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 unter sorgfältiger Abwägung der Interessen 

zwischen beiden Alternativen zu wählen. Bei Abwägung aller genannten Umstände halten der 

Vorstand und der Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den 

aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung des zu Lasten der Aktionäre eintretenden 

Verwässerungseffektes für sachlich gerechtfertigt und für angemessen. Der Vorstand wird der 

Hauptversammlung über jede Ausnutzung des genehmigten Kapitals berichten. 

 

 


